
                                               -tansanisch-russische 
Jugendbegegnung critical citchen 
vom 15. August - 04. September 2017 in Norddeutschland 
      
1. Anmeldung  
     
Wir bitten, die Anmeldung mittels des vorgesehenen Anmeldeformulars bis zum 24. Mai 
2017 an folgende Adressen zu richten: 
      

per Mail an Anna Luise und Carina:  
ck@mitost-hamburg.de 

      
und unterschrieben per Post: 
MitOst Hamburg e.V. | Woyrschweg 54 | 22761 Hamburg 

      
Mit der Anmeldung bietet der/die Teilnehmende MitOst Hamburg e.V. den Abschluss 
eines Teilnahmevertrages verbindlich an.  
 
                                                                           .V. gilt 
der Vertrag als geschlossen. 
      
Mit der Anmeldung erkennt der/die Teilnehmende die nachfolgenden Bedingungen 
verbindlich an. 
      

2. Teilnahmebeitrag und Zahlungsbedingungen  
   
Nach Eingang der Teilnahmebestätigung und der Zahlungsaufforderung ist ein 
Eigenanteil von 175,- Euro bis zum 1. Juni 2017                                      
                                                . 
 
                                      sch-Russischer Jugendaustausch, die 
Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg, durch die Kreuzberger Kinderstiftung 
und die BINGO! Umweltlotterie ist beantragt.       
 
                                                                             
Teilnehmenden auf die vertraglichen Leistungen seitens MitOst Hamburg e.V. 
     

              

     
                                                                               
                                                                                   
                                                                                   
e.V. (Adresse siehe oben) bestimmt. 
      
                                                                                
b                                                                  
                  ). 



 
Bei Absage nach dem 1. Juni 2017: max. 50% des Eigenanteils      
Bei Absage nach dem 1. Juli 2017: max. 75 % des Eigenanteils 
Bei Absage nach dem 1. August 2017: bis maximal 500 Euro  
      
                                                                                    
                                                                                 
entstandenen Kosten werden den absagenden Teilnehmenden in Rechnung gestellt.
    

                                                         .V. 
 
                                                                           
                                                                         
                                 werden erstattet. 
      

                           
      
                                                         - und Ankunftsflughafens 
sowie der Abfahrts- und Ankunftszeiten vorzunehmen, falls dies aus einem wichtigen 
Grund notwendig wird. 
     
Mi                                                                                   
zu informieren. 
      

6. Fremdleistungen 
      
                                                 -                            
                                      und Sonderveranstaltungen sind fremde 
Leistungen und werden durch MitOst Hamburg e.V. lediglich vermittelt. 
      
                                                                                   
                                                                               
Flugreisen gelten die internationalen Bestimmungen der Luftfrac         
(Fluggesellschaften).     

  
7. Versicherung 
      
                                                                      
Jugendaustausches in Norddeutschland eine Kranken- und Reiseunfallversicherung sowie 
eine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung ab. 
      
                                                                                
                                          Unternehmungen der Teilnehmenden, die nicht 
von der Leitung angesetzt wurden. 
      

8. Mindestalter und Teilnahmevoraussetzungen 
      



                                                                          
                                             lt sich vor, individuelle Ausnahmeregelungen 
zu vereinbaren. 
      
                                                        .  
                                                                             
Englisch. 
      
Eine Mitgliedschaft bei MitOst e.V. oder MitOst Hamburg e.V. ist nicht 
Teilnahmevoraussetzung. 
      

9. Gesundheitsbescheinigung 

      
Es wird versichert, dass alle angemeldeten Teilnehmenden organisch gesund sind und 
nicht an einer ansteckenden oder Anfallkrankheit leiden. Andernfalls informiert der 
Teilnehmende MitOst Hamburg schriftlich mit der Anmeldung.   
 
                                              , dass sie sich ausreichend informiert 
und prophylaktische Gesundheitsvorsorge getroffen haben. 
Diese Kosten,                           , sind von den Teilnehmenden selbst zu tragen. 
      

10. Weitere Regelungen 
      
                                                                              
                                                                               
                                                                                  
                                                                                       
                                                        . Eine kommerzielle 
Verwertung erfolgt nicht. 
      
                                                                              
                                                                                      . 
                                          hen. 
      
                                                                                   
                                                                                  
        , hat das Leitungsteam das Recht, den/die Teilnehmende(n) ggf. in Begleitung 
einer Aufsichtsperson nach Hause zu schicken oder abholen zu lassen.    
Die Kosten hat der/die Teilnehmende oder Sorgeberechtigte (Eltern) zu tragen. 
      

11. Gerichtsstand 
      
Als Gerichtsstand gilt Hamburg als vereinbart.      
                                                                                 
                                                                    
                                . 
 
Hamburg, den 23. April 2017    


